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• 1Bund„net10ge11tur 

t,1 

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4·13·293 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
lnvestlllonsmaßnahma 

der ONTRAS-VNG Gastransport Gmbl-11 Maxlmllllanallee 4, 04129 Leipzig, vertreten durch 
die Geschäftsfl\hrmg, 

Antragstellerin, 
hat die Besohlusskarnmer 4der Bllndesnetzagenltir fUr Elektrlzltäl1 Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, T\1lpenfeld 4, 53113 Bonn, 


durch Ihren Vorsitzenden Alexander Ltldtke·Handjery, 


Ihre Beisitzerin Dr. Janlne Haller 


und Ihren 13eisl!zer Marlo Lamoratla 


am 09.09.2014 


beschlossen: 


1. 	 Die lnvestltlonsmaßnahme für das Projekt 

„Projekt 2." 


wird genef1mlgt. 


2. 	 Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergranza sind berrlstel bis 

31.12.2017. 

3. 	 Der Antragslellerln wird auferlegt, det' sloh aus den Gründen ergebenden Miltel­
lungspfllehlen nachzukommen. 

4. 	 Die Genehmigung sieht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

• Dlese Enlsehalcluno onlh!lll Batllebs- und Oesch~llsgahelmnlsse • 
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GrOnde: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer lnvestltlonsmaßnahme für das Projekt 
„Projekt 2" gemäß § 23 ARegV. 

Die Anlragstellerfn Ist Betreiberin eines Fernleitungsnetzes mit Sitz In Sachsen. 

mteiner teohnlso en Gesam apa:z t t von ca. 
m ormzus anc . m a ltnen aes wtlrden die Strecken­

armaturen und Armaturengruppen entsprechend den aktuellen technischen Anforderungen 
erweitert und automatisiert. Auf der gesamten Länge der wOrden Datenkabel mllver· 
legt, um dem aktuellen Stand der Technik bzgl. DatenfernUbertragung, FernUberwaohung 
und Fernwirktechnik zu ents rechen, Die Herde molchbar gestaltet. Dafür wurdenund am••••••••ewells eine Molchsohleuse neu errichte! und elngebun-

Mit der vorliegenden lnvestltlonsmaßnahme soll eine 

rfolgen. Zusätt.llch worden die Anschlussleitungen an die 


orgese len. IYl e 
er pr IYl ren Mess· und Regel­

schiene hiermit eine alternative Versorgungsmögllohkelt der geschaffen, was die 
Berel!stellung von l<apazllälen Rlr die Anschlussnehmer Im Erelgnlsfall gewährlelste. 

Zur Begrllndung der Notwendigkeit führt die Antragstellerin aus, dass In absatzstarken Zei­
ten Im Falle eines Ereignisses, unter Beachtung bestimmter Szenarlorahmen nicht mehr alle 

lll!ll••••B11lll•ll•1mlt Erdgas aus dem Netz der Anlragstellerln versorgt wer„ 
den könnten. Die Slablllläl das belroffenen Netzbereichs und die damit verbundene Ge­

•Olaso Entschnld11110 anlh!\ll Balrlol>11- lind Gaschl\flsgeholl'tlnlss9 • 
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samtstabllltät des Netzes der Antragstellerin wären bei NichtdurohfUhrung der Maßnahme 
nicht mehr gegeben. 

In Ihrem Schreiben vom 04.07.2014 
samtsystems aus. Mit dem 
dessen zusätzllohe Mögllcli e ten un 
Im Folgenden dargestellt sind. 

und damll u.a. 
mddenmlBIBI 
nnesoml~ 

vor Orl bedienbare Mava· 

Mit dem werde die Grundvoraussetzung ge$ohaffen 
Im betroffenen Netzgebiet der Antragstellerln zum einen die Versorgungssicherheit durch 
eine Erhöhung der Flexll>llltät der Netzrahrwelse zu verbessern und Z\lm anderen die Trnns­
por\kapazllät zu erhöhen. Weiterhin werde die Voraussetzung geschaffen, dass Im 8relgnlsM 
foll zusätzliches Erdgas aus - und somit dem bestehen~ 
den und unabhängig von de In die betroffenen Regionen transporM 
tlerl werden könne. 

Zusätzlloh zum entstehenden-könne am Schnittpunkt 
l!illelne dauerhafte Verbindung dieser Leitungen geschaffen werden. Die 
derzolt als 
ge Versorgungsweg ese eg on. uro ) e neue er n ung w r e eine zusätzllohe 
Elnspelsemögllchkelt aus der In die et'ltstehen und den ein· 
seitig auFgespelslen Tell der erheblich verkürzen. Dies diene der weiteren Abslohe­
rung der Versorgungsaufgaben der Antragslellerln In der betroffenen Region. 

Die erstmal e Aktivierung Ist mr das Jalumlgeplant. Die vollständige Inbetriebnahme soll 
Im Jahr stattfinden. 

Die Anlrngstellerln hat als geplante Anschaffungs- und Herstellungskoste1) 
mr die lnvestltlonsmaßnahme angegeben. 

Die Antragstellerin hat am 28.03.2013 die Genehmigung der lnvestltlonsmaßnahme mr das 
Projekt 0 Projeld 2n beantragt und In der Folge weitere Informationen zu dem Projekt nachge­
reicht. 

Mil Schreiben vom 11.08.2014 wurde die A11tragslellerln angehört. Sie hat mit Schreiben 
vom 20.06.2014 erklär\, dass zu den vorläufigen PrlUungsergebnlssen keine Stellungnahme 
erfolgen wird. 

Die Bundesnetzagentur hat die Regullenmgsbehörde des Landes Sachsengemäß § 55 Abs. 
1 Salz 2 EnWG unter dem 18.07.2013 llber die Einleitung des Verrahrens Informiert. Unter 
dem 02,09.2014 wurde der Besohlussentwurf gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 EnWG dem Bun­
deskartellamt lmd der Regulierungsbehörde des Landes Sachsen zur Stellungnahme Ober~ 
sandt. 

• Diese Ent$<:hetdlmo enlhllll Satrlehs· und Gesch{l(tsgehelmnlssa • 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 


• Olese Entscheidung at\lhUI\ Betriebs· und Geschllflsgehelmnlsse ­
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II. 


A. Fortnelfe Rechtmäßlgl<elt 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur Ist gemäß § 64 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 69 Abs. 1 s. 1EnWG. 

II, Antrag und Prlst 

Der Antrag auf Genehmigung einer lnvestlllonsmaßnahme wurde fristgerecht am 28.03,2013 
bei der Bundesnelzagenlur geslelll. Anträge auf Genehmigung von lnvast1tlonsmE1ßnahmen 
sind gemäß § 23 Abs. 3 s. 1ARegV späteste11s neun Mcmate vor Beginn das l<alenderJah· 
res, In dem die lnvestlllon ershnals ganz oder teUwelse kostenwlrksam werden soll, bei der 
Bundesnetzagentur zu stellen. l<ostenwlrksam wird die lnvestltlonsmaßnahme mit der erst· 
mallgen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage In Bau oder als Zugang zum 
SaQhanlageverrnögen erlolgen. FUr die dem vorliegenden Antrag zugmndellegende lnvestlll· 
onsinaßnahme Ist auf die erstmalige Aktivierung Im Jahr„abz-.1stellen. 

III. Atihörung 

Der Antragstellerin wurde gemäß § 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben. 

IV. Betelllgu11g von aundeskartellamt und Landesre"ullerungsbehörden 

Die hier zuständige Regullerungsbehörde des Landes Sachsen wurde gemäß § 66 Abs. 1 
S. 2 EnWG von der Elnleltung des Verfahrens benachrlchllgt 

Dem Bundeskartellamt sowie der zuständigen Reg~dlerungsbahörde des Landes Sachse1\ 
wurde gemäß § 68 Abs, 1 Satz 2 EnWG Gelegenheit zllr Stellungnahme gegeben. 

13. Genetunluungsfählgkelt 

Für das Projekt „Projekt 2" Ist eitle Investitionsmaßnahme gemäß § 23 ARegV zu genehm!· 
gen. 

1. Eiwelterungs- u11d UmstrukturlerungslnveMltlon 

Die Genehmlgutlg einer lnvestllionsmaßnahme kann nach § 23 Aba. 1 S, 1ARegV - für Verw 
tellemetzbetrelber In Verblt\dut\g mit § 23 Abs. 6 ARegV bzw. nach § 23 Abs. 7 ARegV ~für 
Erwallerungs· und Umstrukturlerungslnvestlllonen e1folgen. Unter Umstrukltulerungslnvestl· 
tlonen sind Maßnahmen z\1 verstehen, mit denen technische Parameter geänderi werden, 
die für den Netzbetrieb erhebllch slnd1• Es bedarf somit einer nlchl unbedeutenden Ver~nde­
mng von technischen Parametern. Dafür reichen Jedooh der Austausch bereits vorhandener 
l<omponenten und die (!amlt zwangsläufig einhergehenden Verbesserungen nicht aus. Die 
mll der Maßnahme verbundenen zusälzUchen Funktionen müssen deulllch Ober die Wlrk~m· 
~Jen einer bloßen Ersatzinvestition hinausgehen, so dass Ihnen eine gewisse eigenständige 

1 l3GH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR 18112, Rz.14, jurls. 

- Diese Entscheidung enlhllll ßelrlebs- und Goschllflsgehelmnlss!) • 
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Bedeutung zukommen muss. Der Ersatz von l<omponentet) Ist nicht schon deshalb als Um­
slrukturlerun~ zu quallflzleren1 well för die neuen Komponenten andere technische Stan­
dards gelten •Eine Anpassung von l<omponenten an den aktuellen Stand der Technik. ohne 
dass damit eine erhebllohe Funktionserweiterung einhergeht, reicht somit nicht für eine Qua· 
llflzlerung als Umetnikturlerungsmaßnahme. Die Antragstellerin hat hlnreiohend m.:iohgewle­
sen1 dass es sloh bei der dem Antrag zu Grunde liegenden lnvesU!lonsmaßnahme um eine 
Umstrukturlerungslnvesllllo han elt da durch den ge­
schaffen wird und die sow e In en 

II. Genehmlgungsflthlgkalt nach§ 23 Abs. 1 s, 1 ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 1 s. 1ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur lnvesUUonstnaßnahmen 
fUr EiwelterungsK und Umslrnl<turlerungslnveslltlonen In die Übertragungs· und Fernleitungs· 
netze, soweit diese lnvestlllonen :Zllr Slabllllät des Gesamtsystems, mr die Einbindung In das 
nationale oder lnlernallonale Verbundnelz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG nolwendlg sind, Eines der In § 23 Abs. 1 s. 2 
Nr. 1bis ~ ARegV genannten Regelbelsplele Ist Im vorliegenden Fall nicht elnsohläglg, 

Die Antragstellerin hat hlnrelohend nachgewiesen, dass dle lnveslltlonsmaßnahme notwen­
dig für den bedarfegerechten Ausbat! des Netzes Ist. lnvestltlonen fUr den bedarfsgerechten 
Ausbau des Netzes umfassen Erweiterungs. und Umstrukt\trlerungsmaßnahmen, die sowohl 
durch die Reaktion auf eine veränderte Nachfrage als auch durch die Prognose zu erwartet)· 
der zukOnfUger Nachfrageänderungen begrondet sind. FUr den bedarrsgerechten Ausbau 
des Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendige hwestltlonen erfassen sämlll· 
ehe Maßnahmen aus Erwelterungsw und Urnstruklurlerungslnvestlllonen1 die aus einer aklu· 
allen oder zu erwartenden Veränderung der Nachfrage at1f der Ein· und/ oder Ausspelseselte 
eines Netzes resullleren. Die Veränderung der Nachfrage kann zum einen bewirken, dass 
die vorhandene Leistung bei Elektrizitätsnetzen bzw. die vorhandene Kapazität In Gasnetzen 
entsprechend der geä11derlen Nachfrage erweitert werden muss, und zum anderen, dass 
durch die aktuelle oder erwartete Nachfrageänderung eine Umstrukturierung derNetzlnfrn· 
struklur zur Sicherstellung der technischen Sicherheit vorgenommen werden muss. Unter 
bed~rf11gerechten Ausbau fallen weiterhin Maßnahmen. die der serrledlgung einer bereits 
vorhandenen bestehenden Nachfrage dienen, wenn bei Unterlassung der Maßnahmen die 
bereits vorhandene bestehende Nachfrage nicht mehr bedient warden kantt Der Bedarf Ist 
dabei objektiv Im Sinne einer „erforderlichen Menge" zu verstehen. Ein bedarfsgereohter 
Ausbau stellt die Befriedigung dieses Bedarrs und eines zukllnrtlg zu erwartenden Bedarfs in 
ein Verhältnis zum enlstehenden Aurwand und damit llnler den Vorbehalt der Wlrtschaftlloh­
ke Die In hat hinreichend dargelegt, dass aufgrund der aktuellen Netzsituation 

die Grundvorausselzung gaschafren wird, um eine Versorgung derml 
Im Er" 
möglich. 

Dar ermittelte Beda1f kann auch nlohl ohne Netzausbau, beispielsweise durch marktbezoge· 
ne Maßnahmen des§ 13 Abs. 1 Nr. 2 EnWG, befriedigt werden. Alternatlve besser geeigne­
te lnvestlllonsmaßnahmen zur Berrledlgung des Bedarfs sind ebenfalls nlchl ersichtlich. 

III. Ersattantell 

Die vorllegende lnvestlllonsmaßnahtne enthält 

2 BGH, Beschluss v. 17.12,2013, EnVR 18/12, Rz. 20, jurls. 
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Grundsätzlich können auch lnvesUUonsmaßnahmen, die keine reinen Ersatzinvestitionen 
darstellen, einen Ersalzantell enthalten. Bai diesen lnvesUtlonen kann nach der Varord· 
nungsbagrOndung zu § 23 ARegV die Abgrenzung zwischen Ersatzinvestitionen und Erwel· 
terungs- oder Umslrukturlerungslnvestlllonen anhand einer prozentualen Auflellung des je­
welllgen lnvestltlonsvorhabens erfolgen. 

Oie vorliegende Maß­
nahme stellt eine Umstruklurferungsmaßnahme des bestehenden Netzes und seiner zuge· 
hörigen Anlagen dar, so dass es sich um eine lnvestltlonsmaßnahme handell,Jlllllllllllll 

Wie der Ersatzanlell Z\I berOckslohllgen Ist, ergibt sloh aus der Festlegung zur Bereohnung
der sich aus genehmigten lnvestltlonsmaßnahmen ergebenden J<apllal- und Betriebskosten 
gemäß § 29 Abs. 1 EnWG In Verblndung mit § 32 Abs, 1 Nr. Sa ARegV. 

c. Genelunlgungsdauer 

Oie Genehmigung der vorliegenden lnvestltlonsmaßnahme gllt ausschlleßllch ftlr den be· 
nannten El112:e1rat1 ui1d Ist aur den Zeltraum bis zum 31.12.2017 beschränkt. 

1. Beschränkte Genehmigungsdauer als Regelfall 

Die Genehmigung einer lnvesllllonsmaßnahma gemäß § 23 ARegV Ist bis zum Ende der 
Regulierungsperiode, In <ler das hwesllUoMproJekt abgeschlossen wird, zu erteilen, 

Oas lnvestltlonsprojekt gilt als abgeschlossen, wenn die wesentlichen Szenarlobedlngungen1 
die dem Genehmigungsantrag zugrunde liegen, eingetreten sind. Sofern der Projeklab· 
schluss erst nach dem Jewelllgen Basisjahr 1. s. d. § 6 Abs. 1 Satz 3 ARegV liegt, lsl die ln­
vestlUonsmaßnahme bis zum Ende der folgenden Regulierungsperiode zu genehmigen. 
Nach Ablauf der Ge11ehmlgung kön11e11 die l<osten der lnvesllllonsmaßnahme In die Aus~ 
ga.ngsbasls nach § 6 Abs. 1ARegV aufgenommen werden. Oie konkrete Dauer der Geneh­
migung Ist elnzelfa\labhänglg zu bestimmen. Sofern sich der Eintritt der Szenarlobedingun­
gen verzögert oder sich die teotmlschen Anforderungen an das Projekt wesenlllch ver~n­
dern, ohne dass der Netzbetreiber dies zu vertreten hat, kann eine Verlängerung der Ge­
nehmigung beantragt werden. 

Die In § 23 Abs. 3 Satz 6 A~egV erörtnete Möglichkeit der Beantragung einer lnvestitlons· 
maßnahme mr mehrere RegullerungsperlOden ermöglicht dem Netzbetreiber die Verwirkli­
chung läl\gerfrlstlqer Projekte, die nicht vollständig bis zur nächsten Ermlltlung dar Erll)s­
obergrem:e koslenwlrksam werden, Aufgrund der Ermllllung des Ausgangsniveaus ftlr die 
Bestimmung der Erlösobergrenze gern. § 6 Abs. 1ARegV durch eine l<ostenprüfung naoh 
den Vorschrlflen des Teils 2 Abschnitt 1 der stromNEV bzw. GaaNEV können Telll<osten 
dieser Projekte, die Im relevanten l~alenderJahr noch nloht l<ostenwlrksamgeworden sind, 
nicht zur Bestimmung des Ausgangsniveaus für die Bestimmung der Erlösobergrenze be· 
rOckslchtlgt werden. Um elne erneL1te Antragstellung für ein bereits geriehmlgtes und tellwel· 
se l<ostenwlrksam gewordenes lnvestltlonsvorhaben zu vermelden kann der Antrag direkt für 
mehrere Regullerungsperlodan gestellt werden. 

• Diese Enlscholdung enlh!!ll Bal1lebs· und Geschllftsg&llelmnlsse • 
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II. Bestimmung der wesantllohen Szenarlobedlngungen 

Die Genehmigungsdauer der lnvestlllonsmaßnahme endet mit Ablauf der Regullerungsperl· 
ode, In der die Szenarlobedlngungen eintreten. Sofern der Eintritt der Szenarlobedlngungen 
erst nach dem Basisjahr der kommenden Regullerungsperlode llegt, endet die Genehmi­
gungsdauer der lnveslltlonsmaßnahma mit Ablauf der kommenden Regullenmgsperlode. Da 
von der Antragstellerin keine abwelohenden Informationen zum Eintritt der Szenarlobedln­
gungen Im Antrag mltgetellt wurden, sh\d mll der lnbetrleb11ahme der dem Antrag z~1 Grunde 
liegenden Anlagen bzw. dem technischen Abschluss des f>(ojektes die bestlmmungsgemäße 
lngabrauohnahme und damit der Eintritt der Szenarlobectlngungen anzunehmen, Ole lnbe­
lrlebnahme der Anlagen - und damit der Eintritt der Szenarlobedlngungen - soll gemäß den 
Angaben der Antragstellerin Im Jah~erfolgen. Das fOr die Bestimmung der Genehmi­
gungsdauer der lnvesUllonsmAßnahme maßgebliche Basisjahr Ist das Jahr-Die Ge· 
nehmlgung Ist somit atif den Zellraum bis :;mm 31.12.2017 zu beschränken. 

o, Anpassung der Erlösobergrenie 

Aufgrund der vorliegenden lnvestlllonsmaßnahme können gemäß§ 23 Abs. 1s. 3ARegV 
Kapital· und Betriebskosten gellend gemaoht werden. Die entsprechende Anpassung der 
Erlösober~Jrenze nimmt die Antragslellerln gemäß § 4 Abs, 3 Nr. 2 l.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 
6, 6a ARegV vor. 

1. Umfang der Anpassung der Erlösohergrenze 

Die Antragstellerin kann Ihre Erlösobergrem:e um die sich aus genehmigten lnvestltlons~ 
maßnahmen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dMen sich die Kosten, 
um die die Erlösobergrenze angepasst wird, ledlgllch auf die Teile der vorllegende11 hwesllU­
onsmaßnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde naoh umfasst sind. 

Ftlr die Bereohnung der l<apltal· und Betriebskosten hat die Antragstellerin gemäß§ 23 Abs. 
1s. 5 ARegV die Vorgaben der Festlegung der Bundesnetzagentur zu den Kapital- und Be· 
lrlebskoslen gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG l.V.m. § 32 Abs, 1Nr. Sa ARagV zu berOokslohtlgen. 

Als Betriebskosten können gemäß§ 23 Abs. 1s. 4 ARegV jährlich pauschal 018 Prozent der 
für die lnvestltlonsmaßnahme talsäohllch angefallenen Anscharrungs- und Herstellungskos­
ten geltend gemacht werden, soweit die Bundesnetzagentur nicht gemäß § 32 Abs, 1 Nr. Ba 
ARegV mr bestimmte Anlagegl\lar elwas Abweichendes festgelegt hat. Zurieit hal die Btm· 
desnetzagentur fOr Offshore·Anlagen1 Erdgasverdichter und Gasdruckregel- lind Messan!a· 
gen entsprechende Festlegungen getroffen, die ab dem Kalenderjahr 2011 anzuwenden und 
auf der lntemetselte der Bundesnelzagantur abzurufen sind. Bel der Anpassung der Erlös­
obergrem:e hat die Antragstellerin die zum Zellpunkt der Anpassung dar Erlösobergrenze 
aktuellen i::estlagungen zu berOokslchtlgen, soweit diese In zeitlicher Hinsicht anwendbar 
sind. 

II. Zeltpunl<t der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassting der Erlösobergren.ze richtet sloh mr die vorllegende lnvestlll· 
onsmaßnahme nac~) § 11 Abs, 2 s. 1Nr. 61.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1Nr. 2 ARegV. Danach kann 
eine Anpassllng der Erlösobergrenze unmittelbar Im Jahr der l<ostenentstehtmg stallßnden, 
so dass zunächst a~1f Plankosten abzustella11 tsl. 

Da für die vorliegende hwestlllonsmaßnahme von einer erstmaligen l<ostenwlrksamkelt Im 
Jahr 2014 auszugehen Ist, hälle bei einer entsprechenden Genehmigung der hweslltlons· 
maße bereits .zum 01.01.2014 eine Anpassung der Erlösobergranze stattfinden können, d!'I 

• Olose Enls~helc.lung enthält Betriebs· und Gosch!lftsnehelmnlsse • 
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der Antrag zum 31,03.2013 gestellt wurde. Eine solche Anpassung hat In der Regel nicht 
stattgefunden, da zu diesem Zeltpunkt noch keine Genehmigung der lnvestltlonsmaßnahme 
vorlag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um det\ die Erlösobergrenze zum 01.01.2014 
fUr das vorliegende Projekt tatsächlich angepasst wurde und nach der vorliegenden Geneh~ 
mlgung hätle angepasst werden dürfen, erfolgt gemäß § 6 Abs. 1s. 2ARegV Ober das Re­
gulierungskonto. Die Dlrferenz wird auf dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort 
gellenden Zinssatz verzinst. 

Soweit eine Anpassung der Erlösobergrenze nicht bereits zttm 01.01.2014 stattgerundan hat, 
kommt es zu einer tatsächlichen Anpassung der Erlösobergrenze erstmalig z1.un 01.01.2015. 

Eine Anpal:Hmng der Erlösobergrenze erfolgt Jährlich mr die Dauer der Genehmigung. 

III. 	 Nachträgllche l<orrektur der Anpassuno der Erlösobargrenze 

Da es sich bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuzlehendel) Kapital- und 
Betriebskosten um Planwerle h~mdell, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten 
Plan-lstuAbglelchs zwischen den angesetzten Plankosten 1,md den talsächllch In dem be­
trachtelen Jahr entstandenen Ist-Kosten tor die lnvestlllonsmaßnahme. Der Ausgleich der 
sich aus der GegenUberstellung von Plan- und lsl·l<osten eventuell ergebenden Differenz 
erfolgt gemäß § 6 Abs. 1S. 2 ARegV tlber das Regulierungskonto. Die Differenz wlrd aur 
dem Regullerungskonto verbucht \lnd rnlt dem dort geltenden Zinssatz verzinst Ffü die 
DurchfUhntng des Plan-lst-Abglalchs sind von der Antragstellerin die Mlttallungspfliohlen
naoh Abschnitt E.I. einzuhalten. 

IV. 	 Anpassung der Erlösobergrenie nach Auslaufen der Genehmigung nemäß § 23 
ARegV 

Bel der Anpassung der Erlösobergrenze Im Zusammenhang mll lnvestlllonsmaßnahmell Ist 
auch§ 11 Abs. 2 S, 1 Nr. 6a l.V.m. § 23 Abs, 2a ARegV zlt beachten. Danach sind die In den 
letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der lnveslltlonsmaßnahme entstandenen l<apl· 
tal· und Betriebskosten als Ab;zugsbetrug zu bertlckslchtlgen, Indem sie bis zum Ende der 
Genehmigungsdauer aufgezinst und gleichmäßig l\ber 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr 
nach Ablauf der Genehmigungsdauer der lnvesllllonsmaßnahme, aufgelöst werden. FOr die 
Verzinsung gelten die Regelungen des § 6 Abs. 2 S, 3 ARegV. Mit dieser Regelung wird 
verhindert, dass es dmch den Wechsel auf die sofortige l<ostenanerkenmmg in der Erlös· 
Obergrenze zu einer doppelten BerOokslchUgung von Kapital· und Betriebskosten aus lnves­
lltlonsmaßnahmen kommt. Denn die In den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 
ltwestltlonsmaßnahme entstandenen Kapital· und Betriebskosten wurden ansonsten auf~ 
grund der neuen Regelung nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV sowohl Im Rahmen der ge­
nehmigten lnvesutlonsmaßnahme als auch In der Erlösobergrenze gemäß§ 4 Abs. 1ARegV 
der folgende11 Regulierungsbehörde berückslchllgl. 

E, 	 Nebenbeatlmmungon, § 23 Abs. ö ARegV 

Die Genehmigung enthält Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 6 S, 2 ARegV. 

1. 	 Mlttelhmospfllchten, §§ 23 Abs, 6s. 2, 20 ARegV 

Die Anlragstellerlll hat den Ihr Im Folgenden auferlegten Mlltellungspfllohlen naohz.t1kommen. 
Diese konkretisieren die bereits nach § 26 Nr. 6ARegV existierende!) Mlttellungspfllohten. 
Die Ertollung dieser Mlltellungspfllchlen ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Bean· 
lragung el11er Änderung der genehmigten lnvestlllom;maßnahma. 

- Dlaaa Entscheidung onlh!lll Bolr!abn· tmd Gesohältsoahehnnlase • 
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1. Anpaseung der Erlösobargram:e 

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der lats!\chllohen Werte In 
einer mr einet\ sachkundigen Dritten In nachvollziehbarer Welse mllzutellen und zu belegen: 

• Die tatsächlichen Anscharfungs- und Herstellungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen In Bau 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 

o Die Abzugspositionen 

o RUckstellungen 

o örcentllohe Förderungen 

o Sonstige kostenmlndernde Erlöse 

• Die Parameter 

o Aufgenommenes l='remdkapltal 

o Erhaltene Baukostenzuscht,sse 

o iatsächllche Fremdkapitalzinsen 

o Gewerbesleuerhebesatz 

Bel der Übermittlung dieser Angaben hat die Antrngstellerln sich an dem jeweils aktuellen 
L.ellfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
der Internetseite der Bundesnetzagenlur dafür bereit gestellten Erhebungsbogen zu verwen­
den. Ohne et)lsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht m~llch, zu 
Oberprl\ren, ob die bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
Insoweit auch t1:1tsächllohso eingetreten sind. Die Beschlusskammer behält sich vor, weitere 
Anforderungen an Inhalt und Struktur dar geforderten Daten vorzugeben. 

2. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerln wird auferlegt, umnlttelbar nach Kenntniserlangung eine Änderung des 
Projektes, Insbesondere Änderungen, die sich auf den lnbetrlebnahmezeltpunkt, die wasenl­
llohe technische Gestaltung oder aur den Ersatzanteil auswlrken1 bei der Regullerungsbe­
hörde anzuzeigen. Treten die Szenarlobedlngungen ein, so hat die Antragstellerln dies der 
Regullenmgsbehörde ebenfalls mitzuteilen. 

Die Befugnis, die Anlragstellerln zu verpfllchlen, unverzüglich naoh l<ennlnlserlangung eine 
Änderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus § 23 Abs. 6 s. 2 ARegV, Die lnformaU­
onsverpfliohtung Ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte l<otltrolle 
der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu ermögli­
chen. Olme e1lts1)reohenden Nachweis wäre es der Regullerungsbehörde nicht mögllch1 zu 
Uberproten, ob die geplante Projektausführung der Antragslellerln Insoweit auch tatsächlloh 
so eingetreten Ist. In diesem Zusammenhang Ist insbesondere zt1 barOckslchllgen, dass der 
Eintritt der Szenarlobedlngungen als das entscheidende l<rlterlum mr die Bemessung der 
Ger~ehmlgungsdauer anzusehen Ist. 

• Ole$e f!nlscheldung enlhtlll Fletrlehs· und Oesch!\flsgehalnmlsse • 
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II. Wlderrufsvorbehalt . 

Oie <:lenehmlgung steht gemäß § 23 Abs, 5 Satz 1ARegV unter dem Vorbehalt des Wider~ 
rurs für den Fall, dass die ltwestlllon nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt 
wird. Davon umfasst sind nloht nur die Nichtdurchführung" der lnveslltlon als solcher1 sondern 
auch von der Genehmigung abweichende Ausführungen. 

F. KotJten 

Hlnslchtlich der l<osten bleibt ein gesonderter 13escheld gemäß § 91 EnWG vorbehalten. 

Reohtshehelfsbelahrung: 

Gegen diese Entscheidung Ist die Beschwerde zulässig. Sie Ist schrlftllch binnen einer mll 
der Zustellung der Entscheidung beginnenden Frist von einem Monat bei der Bundesnetza· 
gentur tllr Eleklrlzltät, Gas, Tefekommllnlkallon, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 
Bonn (Postanschrift: Postfach 60 01, 63105 13onn) einzureichen. Zur Frlslwahrung genOgt 
Jedooh, wenn die Beschwerde Innerhalb dieser Frist bei dem Besohwerdegerlcht1 dem Ober­
landesgericht DOsselclorr (Hausansohrlfl: Ceclllenallee 3, 40474 Dl)sseldorf), eingeht. 

Oie Beschwerde Ist zu begründen. Ple Frist ftlr die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mll der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsilzenden des Sesohwerdegerlohts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 
muss die Erkläru11g enthalten, Inwieweit die Entscheidung angefochten und Ihre Abänderung 
oder Aufhebung beantragt Wird. Ferner muss sie die Tatsachen und BewelsmlUel angeben, 
auf die sich die Bl~schwarde stotl!t, Beschwerdeschrift und Besohwerdebegründung müssen 
durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat gemäß§ 78 Abs. 1EnWG keine aufschiebende Wirkung. 

t,J;~vät.~ 
Alexander U\dlke-HandJery 

Vorsitzender 

Dr. ~M.'ffn., 
Beisitzerin 

• Diese Entscllelduno an\häll Betriebs· und Gesch!lftsoehahnnlsse • 

Belsllzer 
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